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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1957

Norm

ABGB §19

ABGB §344

ABGB §1304

ABGB §1325

Rechtssatz

Bei Putativnothilfe besteht kein Schadenersatzanspruch.

Wenn die Verletzung zum Teil rechtswidrig, zum Teil rechtmäßig erfolgte, besteht der Schadenersatzanspruch zum

Teil, ohne daß hier die Frage des Mitverschuldens aufzuwerfen wäre.

Entscheidungstexte

2 Ob 614/50

Entscheidungstext OGH 28.03.1951 2 Ob 614/50

nur: Bei Putativnothilfe besteht kein Schadenersatzanspruch. (T1)
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